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98. Bekanntmachung 

Neubildung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Schwerte  
nach der Kommunalwahl am 30.08.2009 

Abgabe von Wahlvorschlägen durch die im Bereich des öffentlichen Trägers 
wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

Die im Bereich der Stadt Schwerte wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden hiermit 
aufgefordert, für die Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses gem. § 71 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) entsprechende Wahlvorschläge  

bis zum 09.10.2009 

bei der Stadt Schwerte, Bereich Jugend und Familien, Rathausstr. 31, 58239 Schwerte, einzureichen.  

Bei der Aufstellung der Wahlvorschläge sind die Vorschriften des § 4 AG-KJHG (Erstes Gesetz zur Ausfüh-
rung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) sowie die Vorschriften der §§ 7, 8, 12 und 13 KWahlG (Kommu-
nalwahlgesetz) zu beachten. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Schwerte, 15.09.2009 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister 



 

 218

99.  Bekanntmachung 

 Öffentliche Zustellung 

Für Robin Weinert, zurzeit unbekannten Aufenthalts, liegt bei der Arbeitsgemeinschaft Kreis Unna, Ge-
schäftsstelle Schwerte, Hüsingstr. 2, 58239 Schwerte, Zimmer 211/212, folgendes Schriftstück vom 
31.08.2009 zur Abholung bereit. 

Bescheid über die Aufhebung eines Bewilligungsbescheides sowie über die Rückforderung überzahlter 
Beträge gemäß §§ 48, 50 SGB X (Zehntes Buch Sozialgesetzbuch) 

Dieses Schriftstück gilt gemäß § 1 und § 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 (Bundes-
gesetzblatt I, S. 379) in Verbindung mit § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 23.07.1957 (GV NW S. 213/SGV NW 2010) in der zurzeit gültigen Fassung nach Ablauf 
von zwei Wochen als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

31.08.2009 
ARGE Kreis Unna 
Der Geschäftsführer 
Job Center Schwerte 
Im Auftrage 

gez. 
Rusteberg 
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